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Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die Freiheit der Forschung und 
Lehre zählt zu den Grundpfeilern unserer Demokra-
tie und unserer Wissenschaftspolitik. Sie wird garan-
tiert durch das nordrhein-westfälische Hochschulge-
setz, das auch Regelungen zum Schutz vor Gewalt-
anwendung umfasst. 

So stellen das Land und die Hochschulen gemäß § 4 
Abs. 1 Hochschulgesetz sicher, dass die Mitglieder 
der Hochschulen ihre im Grundgesetz verbürgten 
Rechte in Lehre und Forschung wahrnehmen kön-
nen. Dazu zählt die Freiheit, wissenschaftliche Mei-
nungen zu verbreiten und auszutauschen. Innerhalb 
dieses Rahmens wird die Freiheit der Wissenschaft 
im Sinne der Hochschulautonomie von den Hoch-
schulen gewährleistet. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine offene und 
freie Wissenschaft, Forschung und Lehre, und darauf 
können wir stolz sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und Angela Freimuth 
[FDP] – Vereinzelt Beifall von der SPD – Jo-
chen Ott [SPD]: Daran sollten sich die anderen 
Minister ein Beispiel nehmen!) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Herzlichen Dank, 
Frau Ministerin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen vor. Wir sind somit am Schluss der Aussprache.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 18/988 an den Wissenschaftsaus-
schuss. Die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer 
stimmt dieser Überweisungsempfehlung zu? – Das 
sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU, FDP und AfD. Der Form halber: Wer stimmt da-
gegen? – Wer enthält sich? – Niemand. Somit ist die 
Überweisungsempfehlung angenommen. 

Ich rufe auf: 

14 Gesetz zur Änderung des Strafrechtsbezoge-
nen Unterbringungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/570 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales 
Drucksache 18/1009 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 

zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 1).  

Wir kommen daher unmittelbar zur Abstimmung. Der 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales emp-
fiehlt in Drucksache 18/1009, den Gesetzentwurf 
Drucksache 18/570 unverändert anzunehmen. Wir 
kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
Drucksache 18/570 selbst und nicht über die Be-
schlussempfehlung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf 
zu? – Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU, FDP und AfD. Der Form halber: Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Niemand. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 
18/570 angenommen. 

Ich rufe auf: 

15 Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtli-
cher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/997 

erste Lesung 

Frau Ministerin Ina Scharrenbach hat ihre Einbrin-
gungsrede zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 1). 
Eine weitere Aussprache ist heute nicht vorgesehen.  

Wir kommen daher zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 18/997 an den Ausschuss für Heimat 
und Kommunales. Wer stimmt der Überweisungs-
empfehlung zu? – Das sind die Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP und AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Niemand. Damit ist diese Überweisungsempfeh-
lung angenommen. 

Ich rufe auf: 

16 Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 
Prüfungen im Geschäftsjahr 2021 

Unterrichtung 
durch den Landesrechnungshof 
Drucksache 18/839 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen somit direkt zur Abstimmung. Der Ältes-
tenrat empfiehlt die Überweisung der Unterrichtung 
Drucksache 18/839 an den Ausschuss für Haus-
haltskontrolle. Wer stimmt dieser Überweisungsemp-
fehlung zu? – Das sind die Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP und AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Niemand. Damit ist diese Überweisungsempfeh-
lung angenommen. 

Ich rufe auf: 


	Nordrhein-Westfalen Plenarprotokoll 18/8

